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XXI. Schlußbestimmungen.
§ 166. Dieses Gesetz tritt vom 1. Januar 1870 an in Kraft, und sind »on

diesem Zeitpuntte ad alle entgegenstehenden Bestimmungen aufgehoben.
z 167. Bei Verkündung dieses Gesetzes können solche Aenderungen des Wort,

lautes vorgenommen werden, welche nach den bestehenden Gesetzen in den einzelnen
Vereinsstaaten in der Bezeichnung der Behörden, Beamten, Nebertretungcn oder
des Münzfußes nötig sind.

Die zur Ausführung des Gesetzes erforderlichen Regulative und sonstigen-
Bestimmungen werden von dem Bundesrate des Zollvereins festgestellt.

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrist und beigedrucktem!
Bundes-Jnsiegel.

Gegeben Schloß Babelsberg, 1. Juli 1869. Wilhelm.

(L. S.) Gr. v. Bismarck - Schönhausen.
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